
ÅÃ

O e s t e r r e i c h i s c h e Nat i ona l b a n k

Kon d i t i on e n d e r O e N B

f u¬ r d e n d o k u m e n t a¬ r e n

Z a h l u n g s v e r k e h r

gu¬ l t ig ab 1. Ma¬ rz 2001



Fremdgebu¬hren fu¬r die Befo¬rderung von Dokumenten (Post,
DHL, Einschreiben und dergleichen) werden in der anfallenden
Ho¬he weiterverrechnet.

Dokumenta¬ re Zahlungsauftra¬ ge

Auszahlungsprovision
Inla¬ndische Banken, staatliche Stellen . . . . 1ä mind. � 50.Ð
Ausla¬ndische Banken, Private . . . . . . . . . . 2ä mind. � 50.Ð

Dokumenten-Akkreditive und Handelskreditbriefe

Bei Importakkreditiven wird zur Deckung der Akkreditivspesen
eine Kaution in Ho¬he von 1% des Akkreditivbetrages, jedoch
mindestens ein Betrag von � 1.000.Ð eingehoben, falls nicht die
nachtra¬gliche Einforderung der tatsa¬chlich angefallenen Spesen
zweckma¬§iger erscheint.

Ero¬ffnungs-, Besta¬tigungs-, Avisierungsprovision
Inla¬ndische Banken, staatliche Stellen. . . . . 1ä mind. � 50.Ð

fu¬r je angefangene
3 Monate

Ausla¬ndische Banken, Private . . . . . . . . . . 2ä mind. � 50.Ð
fu¬r je angefangene
3 Monate

Dokumentenaufnahme- und Auszahlungsprovision
Inla¬ndische Banken, staatliche Stellen. . . . . 1ä mind. � 50.Ð
Ausla¬ndische Banken, Private . . . . . . . . . . 2ä mind. � 50.Ð

U¬ bertragungsgebu¬ hr
Fu¬r die U¬ bertragung eines Akkreditivs
im Auftrag des Begu¬nstigten . . . . . . . . . . . 2ä mind. � 50.Ð

des zu u¬ber-
tragenden Betrags



Warendispositionsgebu¬ hr (Freistellungsgebu¬ hr)
Fu¬r die Behandlung vonWarensendungen,
die zur Verfu¬gung der OeNB
oder an ihre Adresse gerichtet sind . . . . . . 2ä mind. � 50.Ð

Aba¬nderungsgebu¬ hr
Diese Gebu¬hr wird nur dann in
Rechnung gestellt, wenn fu¬r die
Aba¬nderung keiner der vorerwa¬hnten
Provisions- oder Spesensa¬tze
berechnet wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 50.Ð

Dokumenten-Inkassi (Dokumenta¬ re Rimessen)

Inkasso- und Akzepteinholungsprovision
Fu¬r die Ausfolgung der Dokumente gegen Zahlung bzw. Akzept
der sie begleitenden Tratte.
Inla¬ndische Banken, staatliche Stellen 1ä mind. � 40.Ð
Ausla¬ndische Banken, Private . . . . . . . . . . . . 2ä mind. � 40.Ð

Verbleibt das Akzept zum Inkasso bei der OeNB, so
wird hiefu¬ r keine zusa¬tzliche Inkassoprovision be-
rechnet. Die Inkassoprovision bzw. Akzepteinholungs-
provision wird auch dann in Rechnung gestellt, wenn
die Ausfolgung der Dokumente mangels Zahlung oder
mangels Akzept der Tratte unterbleibt oder der
urspru¬ ngliche dokumenta¬re Auftrag im Verlauf der
Abwicklung auf ãwertfreie AusfolgungÒ abgea¬ndert
bzw. widerrufen wird.

Durchfu¬ hrungsprovision
Fu¬r die ãwertfreie AusfolgungÒ
von Dokumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5ä

mind. � 30.Ð
max. � 50.Ð



Warendispositionsgebu¬ hr (Freistellungsgebu¬ hr)
Fu¬r die Behandlung von Warensendungen,
die zur Verfu¬gung der OeNB
oder an ihre Adresse gerichtet sind . . . . . . 2ä mind. � 20.Ð
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